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41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

32011L0095 Status-RL Art15;

32011L0095 Status-RL Art8 Abs2;

AsylG 2005 §11 Abs1;

AsylG 2005 §11 Abs2;

EURallg;

1. AsylG 2005 § 11 heute

2. AsylG 2005 § 11 gültig ab 01.01.2006

1. AsylG 2005 § 11 heute

2. AsylG 2005 § 11 gültig ab 01.01.2006

Rechtssatz

Nach allgemeiner Au9assung soll die Frage der Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative danach beurteilt

werden, ob der in einem Teil seines Herkunftslandes verfolgte oder von ernsthaften Schäden (iSd Art. 15

Statusrichtlinie) bedrohte Asylwerber in einem anderen Teil des Herkunftsstaates ein "relativ normales Leben" ohne

unangemessene Härte führen kann (vgl. etwa die Richtlinien des UNHCR zum internationalen Schutz Nr. 4. "Interne

Flucht- und Neuansiedlungsalternative" vom 23. Juli 2003, Rz 22 9; Marx, Handbuch zur QualiCkationsrichtlinie (2009),

226 9). Dabei ist auf die allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der

Asylwerbers zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen (§ 11 Abs. 2 AsylG 2005; vgl. auch die im

Wesentlichen gleichlautenden Vorgaben des Art. 8 Abs. 2 Statusrichtlinie).Nach allgemeiner Au9assung soll die Frage

der Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative danach beurteilt werden, ob der in einem Teil seines

Herkunftslandes verfolgte oder von ernsthaften Schäden (iSd Artikel 15, Statusrichtlinie) bedrohte Asylwerber in einem

anderen Teil des Herkunftsstaates ein "relativ normales Leben" ohne unangemessene Härte führen kann vergleiche

etwa die Richtlinien des UNHCR zum internationalen Schutz Nr. 4. "Interne Flucht- und Neuansiedlungsalternative"

vom 23. Juli 2003, Rz 22 9; Marx, Handbuch zur QualiCkationsrichtlinie (2009), 226 9). Dabei ist auf die allgemeinen

Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der Asylwerbers zum Zeitpunkt der

Entscheidung über den Antrag abzustellen (Paragraph 11, Absatz 2, AsylG 2005; vergleiche auch die im Wesentlichen

gleichlautenden Vorgaben des Artikel 8, Absatz 2, Statusrichtlinie).
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